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Musterprozesse um Kopienversand
Anfang vom Ende der freien Informationsversorgung

Harald Müller
Musterprozesse um Kopienversand - Anfang vom Ende der freien Informationsversorgung?
Jahrzehntelang haben Bibliotheken Kopien für ihre Nutzer hergestellt und versandt. Entweder im Rahmen des Leihverkehrs
oder neuerdings auch im Wege des Kopiendirektversands. Damit könnte bald Schluß sein. Denn der Börsenverein des
Deutschen Buchhandels und einige Verlage haben vor Gericht mehrere Klagen erhoben. Bibliotheken soll der Versand von
Kopien gerichtlich untersagt werden. Die Kläger legten ferner als flankierende Maßnahme bei der Europäischen Kommission
eine offizielle Beschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland ein. Gleichzeitig mobilisiert der Gedanke von Open Access
Wissenschaft und Politik. All dies deutet darauf hin, daß bei der Produktion von und Versorgung mit Information ein
Veränderungsprozeß begonnen hat.

Model court actions against document delivery – beginning of the end of free information supply?
For decades libraries produced reproductions for their users and mailed them. Either as a way of interlibrary loan or since some time as
direct document supply. This could stop soon. The German publishers association and some publishers brought several cases to court. The
document supply by libraries shall be prohibited. A further claim has been brought before the EC commission against Germany. At the
same time the idea of Open Access mobilizes the academic community and political forces. All this indicates that the production of and
supply with information is going to change.

Die bereits seit einiger Zeit andauernden
Auseinandersetzungen um den
Kopienversand deutscher Bibliotheken
haben im Sommer 2004 eine neue
Dimension erreicht. Fast zeitgleich
reichten große Wissenschaftsverlage und
der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels drei Klagen vor Gerichten
in den USA, in Großbritannien und in
Deutschland ein. Durch Urteil soll
deutschen Bibliotheken der
Kopienversand untersagt werden. Die
Kläger legten ferner als flankierende
Maßnahme bei der Europäischen
Kommission eine offizielle Beschwerde
gegen die Bundesrepublik Deutschland
ein.

Gesamtvertrag „Kopiendirektversand“

Der Streit zwischen Wissenschafts-
verlagen und Bibliotheken um den
Versand von Kopien reicht bereits
Jahrzehnte zurück. Schon in den 60er
Jahren des vorigen Jahrhunderts hatten
sich die Verleger vergeblich dagegen
gewehrt, daß im Urheberrechtsgesetz
eine Ermächtigung für das Herstellen
von Kopien durch Bibliotheken im
Auftrag ihrer Benutzer geschaffen
wurde. Es war ihnen nicht gelungen,
den Gesetzgeber vom Vorzug einer von
Verlagen betriebenen „Kopierzentrale“
zu überzeugen. Mit diesem, als
Niederlage empfundenen Ergebnis hatte
sich die Verlagswelt niemals abgefunden
und in den Folgejahren eigentlich
permanent gegen den Kopienversand
der Bibliotheken polemisiert. Als Mitte
der 90er Jahre vom Bundesministerium

für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie die Bund-Länder-
Initiative zur Beschleunigung der
Literatur- und Informationsdienste
(Subito) gestartet wurde, versuchte man
von Anfang an, die Verlage mit in das
Projekt einzubeziehen. Es gelang den
Beteiligten jedoch nicht, in allen
Verhandlungspunkten Einigkeit zu
erzielen. Besonders die Frage des
Versendens digitaler Dokumente blieb
offen. Zeitlich parallel hatte der
Börsenverein ab September 1994 in
einem Musterprozeß gegen die
Technische Informationsbibliothek in
Hannover (TIB) versucht, den
Kopienversand an Endnutzer
(Kopiendirektversand) verbieten zu
lassen. Der Bundesgerichtshof wies den
Klageantrag 1999 zurück, entschied
allerdings, daß für den Kopiendirekt-
versand wegen einer Lücke im
Urheberrechtsgesetz eine zusätzliche
Vergütung an die Urheber zu zahlen
sei.1 Zur Umsetzung dieser
Verpflichtung schlossen Bund und
Länder als Unterhaltsträger von
Bibliotheken mit den
Verwertungsgesellschaften im Jahr 2000
einen Gesamtvertrag über den
Kopiendirektversand, der u.a. eine
ausdrückliche Regelung für „die
elektronische Übermittlung von
Kopien“ enthielt. Als der Gesamtvertrag
2003 wegen Zeitablaufs neu verhandelt
werden mußte, strichen die
Verwertungsgesellschaften auf Druck
von Börsenverein und
Wissenschaftsverlagen diesen Passus aus

dem Vertragstext. Ferner bestanden die
Verlage darauf, daß „der Kopienversand
ins Ausland“ im Gesamtvertrag
ausdrücklich ausgeschlossen sei.2 Die
Unterhaltsträger, die mit diesen
Änderungen nicht einverstanden waren
und sich in ihrer rechtlichen
Einschätzung durch die am 13.
September 2003 in Kraft getretene
Novellierung des
Urheberrechtsgesetzes3 bestärkt sahen,
riefen daraufhin am 17. 12. 2003 die
Schiedsstelle beim Bundespatentamt an.
Dieses Schiedsverfahren ist bislang noch
zu keinem Abschluß gekommen.

Novelle zum Urheberrechtsgesetz
2003

Mit der Änderung des
Urheberrechtsgesetzes 2003 setzte der
Gesetzgeber die „EG-Richtlinie 2001/
29 vom 22. Mai 2001 zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts“4 in deutsches Recht
um. Schon im Laufe des Gesetz-
gebungsverfahrens hatten Börsenverein
und Wissenschaftsverlage vergeblich
versucht, mittels einer breit angelegten
PR-Kampagne ihnen nicht genehme
Regelungen im Gesetzentwurf – wie
den neuen § 52 a UrhG5 – zu Fall zu
bringen. Die ab 13. September 2003
gültige Fassung des Gesetzes enthält
keine direkte, d.h. wörtliche Regelung
des Kopiendirektversands durch
Bibliotheken. Allerdings erwähnt die
Bundesregierung in der Begründung
zum Gesetzentwurf ausdrücklich den
Kopienversand: „Die vorgeschlagene
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Regelung gewährleistet auch, dass nach
wie vor ein Versand von Kopien möglich
bleibt.“6 Aus dem Text geht ferner
hervor, daß Kopien sowohl in analoger,
als auch in digitaler Form zulässig sind.
Schließlich macht die Bundesregierung
noch klar, daß die Dienste von
Bibliotheken selbst dann als
„unentgeltlich“ im Sinne des
Urheberrechtsgesetzes anzusehen seien,
wenn Gebühren bis zur Kosten-
deckungsgrenze erhoben werden.

Musterprozesse gegen ZBMed, Subito
e.V. und UB Augsburg

Noch bevor das deutsche
Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen
war, beauftragten mehrere
Wissenschaftsverlage international tätige
Anwaltsfirmen damit, rechtliche
Maßnahmen gegen den Kopienversand
deutscher Bibliotheken in die Wege zu
leiten. Zunächst wurden 2004 gegen
die Deutsche Zentralbibliothek für
Medizin in Köln (ZBMed), bzw. das
Land Nordrhein-Westfalen als Träger der
ZBMed, zwei Klagen vor ausländischen
Gerichten anhängig gemacht. Beim
United States District Court for the
District of Massachusetts erhoben die
Verlage Blackwell Publishing Inc.,
Elsevier Inc., Elsevier B.V., Walter de
Gruyter GmbH & Co KG, Wiley-Liss
Inc. und Wiley Periodicals Inc. Klage.
Beim High Court of Justice in London /
United Kingdom klagen Blackwell
Publishing Ltd., Blackwell Science Ltd.,
Elsevier Ltd. und John Wiley & Sons
Ltd. In beiden Verfahren wird
behauptet, das Versenden von Kopien
an Empfänger in den USA und im
United Kingdom würde das
amerikanische bzw. englische
Urheberrechtsgesetz verletzen. Deshalb
beantragen die Kläger, der ZBMed den
Kopienversand an Empfänger in diesen
und allen anderen Staaten zu verbieten.
Zusätzlich werden
Schadensersatzansprüche geltend
gemacht.

In einem dritten Gerichtsverfahren
erhoben der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels und die Stichting STM
beim Landgericht München Klage
gegen die Universitätsbibliothek
Augsburg, bzw. den Freistaat Bayern als
deren Unterhaltsträger, sowie gegen
Subito e.V. Mit ihrer ausdrücklich als
„Musterverfahren“ bezeichneten Klage
begehren die Kläger ein zweifaches
Verbot: UB Augsburg und Subito e.V.
soll einmal verboten werden, an
Endnutzer Kopien per E-Mail, FTP

Aktiv oder Internet Download zu liefern
(Kopiendirektversand). Außerdem soll
den Beklagten untersagt werden,
Kopien an andere Bibliotheken per E-
Mail, FTP Aktiv, Internet Download,
Post oder Fax zu versenden, um sie an
Benutzer weiterzugeben (Leihverkehr).
Die umfangreiche Klage7 wird im
wesentlichen damit begründet, daß
Subito e.V. ein kommerzielles
Unternehmen sei und in einem
wirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnis
zu verlagseigenen Dokumentliefer-
diensten stehe. Da auch nach der letzten
Novellierung des Urheberrechtsgesetzes
der einschlägige § 53 UrhG das
Versenden von digitalen Kopien nicht
gestatten würde, müßten die Beklagten
insoweit von den klagenden Verlagen
spezielle Lizenzen für den
Kopienversand erwerben, was aber
bislang nicht erfolgt sei. Hinsichtlich der
Lieferung von Kopien nach Österreich,
Schweiz oder einem anderen Staat würde
das sogenannte urheberrechtliche
Schutzlandprinzip verletzt, wonach eine
solche Lieferung nach dem
Urheberrechtsgesetz des Empfangs-
staates zu beurteilen sei. Schließlich sei
der Kopienversand im Rahmen des
Leihverkehrs rechtswidrig, da die
Leihverkehrsordnung keine
ausreichende Rechtsgrundlage bilde.
Außerdem könne ein Kopienversand
schon sprachlich nicht durch eine
Leihverkehrsordnung geregelt werden,
da eine Leihe die Rückgabe des
Leihgegenstands an den Entleiher
erfordere. Die Klageschrift enthält ferner
eine mehrmalige Aufforderung an das
Landgericht München, im Wege des
sogenannten Vorabentscheidungs-
verfahrens durch den Europäischen
Gerichtshof in Luxemburg klären zu
lassen, ob der Kopienversand gegen die
EG-Richtlinie 2001/29 vom 22. Mai
2001 verstoßen würde.

Beschwerde bei der EG-Kommission
gegen Deutschland

Die Kläger der drei anhängigen
Gerichtsverfahren haben außerdem als
weitere juristische Maßnahme
gemeinsam bei der EG-Kommission
eine offizielle Beschwerde gegen die
Bundesrepublik Deutschland
eingereicht.8 Darin wird die
Behauptung aufgestellt, die EG-
Richtlinie 2001/29 vom 22. Mai 2001
sei nicht ordnungsgemäß in das
deutsche Urheberrechtsgesetz umgesetzt
worden. Damit habe die
Bundesrepublik ihre Verpflichtungen
aus dem EG-Vertrag verletzt. Mit dieser

Beschwerde wollen Verleger-
vereinigungen und Wissenschaftsverlage
letztendlich ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland vor dem Europäischen
Gerichtshof in Luxemburg in die Wege
leiten. In der Begründung ihrer
Beschwerde stellen sie die Behauptung
auf, daß der Kopienversand als integraler
Bestandteil des bibliothekarischen
Leihverkehrs eine rechtswidrige
Fehlentwicklung sei. Selbst wenn er
nach deutschem Urheberrecht gestattet
sei, würde er dennoch höherrangiges
europäisches Recht verletzen. Bei einer
durchschnittlichen Urheberrechts-
abgabe von derzeit 3 Euro pro kopiertem
Aufsatz entstünden ihnen ein Verlust
von 30 Euro, da die verlagseigenen
Dokumentlieferdienste pro Aufsatz 33
Euro berechnen würden. Ferner wird
darauf hingewiesen, daß die Zahl der
Abonnements gedruckter STM-
Zeitschriften in Deutschland jährlich
um 6% sinken würde. Die
Beschwerdeführer unterlassen allerdings
jegliche Angabe über die jährlichen
Preissteigerungen dieser Zeitschriften,
ebenso wie eine Erwähnung der
begrenzten Erwerbungsetat von
Bibliotheken.

Nach Ansicht von Verlagen und ihren
Verbänden verletzen also sowohl der
Kopiendirektversand, als auch der
Kopienversand im Rahmen des
Leihverkehrs deutsches, englisches und
amerikanisches Urheberrecht sowie
europäisches Recht.

Open Access und Zeitschriftenkrise

Diese Prozeßflut beleuchtet aber nur die
eine Seite des Problems. Wie die Verleger
selbst in ihren Klageschriften erwähnen,
hängt der gesamte Komplex des
Kopienversands eng mit der
sogenannten Zeitschriftenkrise
zusammen. Im Wissenschaftsbereich
erscheinen beständig neue Zeitschriften.
Die jährliche Preissteigerung bei den
Abonnements liegt in manchen
Wissenschaftsdiziplinen im zweistelligen
Prozentbereich. Da die Etats der
Bibliotheken mit dieser Entwicklung
nicht mehr mithalten können, müssen
sie zwangsläufig immer mehr
Zeitschriften-Abonnements kündigen.
Die dadurch drohenden Nachteile bei
der Informationsbeschaffung haben
mittlerweile auch Wissenschaft und
Politik aufgeschreckt. Das bisherige
System der Veröffentlichung
wissenschaftlicher Ergebnisse durch
kommerzielle Verlage wird zunehmend

Mannheim 2004



23medizin - bibliothek - information ·  Vol 5 ·  Nr 1 · Januar 2005

in Frage gestellt. Gleichzeitig hat eine
breite Diskussion über alternative
Lösungen eingesetzt. Bereits letztes Jahr
unterzeichneten die großen
Wissenschaftsorganisationen die
„Berliner Erklärung über offenen
Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“
(Open Access)9.

Flankierende Ereignisse

Am 15. Juni 2004 gab die Europäische
Kommission die Studie „Ein effizientes
System für europäische wissenschaftliche
Veröffentlichungen“ in Auftrag10. Unter
Bezugnahme auf sowohl die Berliner
Erklärung über offenen Zugang, als
auch die jährlichen Preissteigerungen bei
den wissenschaftlichen Zeitschriften,
sowie der beständig sinkenden
Kaufkraft der Bibliotheksetats soll die
Studie aufzeigen, wie die Zukunft der
gedruckten wissenschaftlichen
Zeitschriften aussieht, welche Gefahren
für den Zugang zu Information durch
Wissenschaftler aufgrund der steigenden
Preise bestehen, und wie der freie
Zugang zu Forschungsergebnissen
gewährleistet werden kann. Schließlich
soll die Studie gezielte Maßnahmen für
eine Verbesserung der wissenschaftlichen
Informationsversorgung auf
europäischer Ebene vorschlagen. Mit der
Erarbeitung der Studie wurden die Freie
Universität Brüssel und die Universität
Toulouse beauftragt.

Ende Juli 2004 veröffentlichte das
Science and Technology Committee des
britischen Unterhauses seinen stark
beachteten Report  „Scientific
Publications: Free for all?“11. Die
Kommission kommt darin zu dem
Ergebnis, daß das Aufeinandertreffen
von aggressiver Preispolitik bei den
Wissenschaftsverlagen und
unzulänglichen Erwerbungsetats in
Bibliotheken zu einem ingesamt
nachteiligen Effekt führt: die steigenden
Anforderungen der Wissenschaft an eine
adäquate Informationsversorgung
können nicht mehr ausreichend
befriedigt werden. Sie empfiehlt deshalb
ein landesweites System von vernetzten
E-Doc-Servern, auf denen lückenlos alle
wissenschaftlichen Texte nach dem
Modell von Open Access gespeichert
werden. Außerdem soll das Modell der
„Author-pays“ Veröffentlichung auf
seine Brauchbarkeit hin untersucht
werden.

Ausblick

Die anhängigen Prozesse werden die
Gerichte in mehreren Instanzen
sicherlich einige Jahre beschäftigen,
bevor mit abschließenden Urteilen zu
rechnen ist. In der Zwischenzeit wird
sich auch die Politik mit der
wissenschaftlichen Informations-
versorgung befassen und
höchstwahrscheinlich gesetzgeberisch12

tätig werden. Am 27. September 2004
veröffentlichte das Bundesjustiz-
ministerium einen „Referententwurf für
ein Zweites Gesetz zur Regelung des
Urheberrechts in der Informations-
gesellschaft“. Der Entwurf sieht einen
neuen § 53 a UrhG vor, der einerseits
das Recht von Bibliotheken auf den
Kopienversand festlegt, ihnen
andererseits aber den Versand von
digitalen Kopien verbietet, solange ein
entsprechendes kommerzielles Angebot
existiert. Es bleibt abzuwarten, ob diese
geplante Neuregelung den
Gesetzgebungsprozeß unverändert
übersteht.

Vertreter von Wissenschaft und
Bibliotheken haben im Juli 2004 in
Göttingen ein Aktionsbündnis
„Urheberrecht und
Wissenschaft“13gegründet, dessen Ziel
die Sicherstellung des Zugangs zur
weltweiten Information für jedermann
zu jeder Zeit von jedem Ort für Zwecke
der Bildung und Wissenschaft ist. Man
muß kein Prophet sein, um aus diesen
Entwicklungen auf früher oder später
eintretende Veränderungen zu
schließen. Die freie Informations-
versorgung wird sich genauso wie das
wissenschaftliche Publizieren verändern.
Es ist durchaus denkbar, daß es in den
nächsten Jahren zu einem Massensterben
bei wissenschaftlichen, durch Verlage
publizierten Zeitschriften kommen
wird. Gleichzeitig könnten gigantische
wissenschaftseigene Serversysteme
errichtet werden, die nach den Prinzipen
von Open Access wissenschaftliche
Beiträge archivieren, erschließen und
weltweit anbieten. Bibliotheken
könnten hierbei eine aktive Rolle
übernehmen. Unzweifelhaft wird sich
die Funktion von Bibliotheken, aber
auch von kommerziellen
Wissenschaftsverlagen verändern. Die
Auseinandersetzungen um den
Kopienversand werden auf jeden Fall
noch viele Jahre anhalten.
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